
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Einreicher: Leiter der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
 

B E S C H L U S S 

B e z i r k s a m t  P a n k o w  v o n  B e r l i n  

Beschlussgegenstand: Nutzbarkeit der Boenkestraße herstel-
len 

Beschluss-Nr.:  VIII-1168/2019 Anzahl der Ausfertigungen:   8 

Beschluss-T.:  26.11.2019  Verteiler: 

       - Bezirksbürgermeister 
       - Mitglieder des Bezirksamtes (4x) 
       - Leiter des Rechtsamtes  
       - Leiterin des Steuerungsdienstes 
       - Büro des Bezirksbürgermeisters 

Das Bezirksamt beschließt: 
 
Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Kenntnis zu geben. 
 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 

 



 
Bezirksamt Pankow von Berlin .2019 

 
An die 
Bezirksverordnetenversammlung 

 
Drucksache-Nr.: VIII-0961 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG  

1. Zwischenbericht  

Nutzbarkeit der Boenkestraße herstellen 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung der in der 26. Sitzung am 11.09.2019 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-0961 

„Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht, die Nutzbarkeit der Boenkestraße 
zwischen Pankgrafenstraße und Leobschützer Straße für Fußgänger, Radfahrer und 
Kraftfahrzeuge wiederherzustellen. 
 
Hierzu wird dem Bezirksamt zum einen empfohlen, sich an die Deutsche Bahn zu 
wenden und diese aufzufordern, unverzüglich die Pflanzen und Gehölze am Bahn-
damm zurückzuschneiden. 
 
Zum anderen wird das Bezirksamt ersucht, die dringend notwendigen Reparaturar-
beiten an dem vorhandenen Gehweg vorzunehmen und das Zeichen 250 (Durchfahrt 
verboten)mit dem Zusatzzeichen 1020-30 (Anlieger frei) an den Kreuzungen Boen-
kestraße und Leobschützer Straße sowie Pankgrafenstraße und Streckfußstraße 
anzuordnen.“  

 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 

Bei der Boenkestraße handelt es sich um eine dem öffentlichen Verkehr uneinge-
schränkt gewidmete Straße, die nach § 10 des Berliner Straßengesetzes (BerlStrG) 
dem Gemeingebrauch unterliegt. Dementsprechend ist eine Nutzung für jedermann 
im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet. Die §§ 
39 und 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verpflichten die Straßenverkehrsbe-



hörden, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen, wo dies 
aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Eine Notwendigkeit zur 
Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen ist in der Boenkestraße aktu-
ell nicht gegeben. Der Verkehrsablauf ist im Allgemeinen sicher und geordnet, die 
Verkehrsunfallsituation nach Aussage der Straßenverkehrsbehörde unauffällig. Zur 
Zeit kann es in der Boenkestraße auf Grund von Bauarbeiten der DB AG zu einem 
erhöhten Quellverkehr kommen, welcher sich nach Beendigung der Baumaßnahmen 
wieder legen wird, da die Boenkestraße durch die baulichen Gegebenheiten (gerin-
ger Querschnitt, teilweise Kopfsteinpflaster) für den Durchgangsverkehr eher unat-
traktiv ist. 
Der bahnseitig vorhandene Entwässerungsgraben befindet sich in der Zuständigkeit 
des Straßen- und Grünflächenamtes. Ein Freischnitt des Grabens ist zum Ende des 
Jahres eingeplant. 
Nur auf der westlichen Seite besitzt die Boenkestraße einen befestigten Gehweg. 
Auf Grund des Altbaumbestandes weist dieser im Bereich zwischen Pankgrafenstra-
ße und nördlichem Bahnhofzugang Gehwegschäden auf. Durch Wurzelhebungen 
musste teilweise die Befestigung entfernt und durch eine wassergebundene Prome-
nadenbefestigung ersetzt werden. Optimal ist das nicht, erfolgte jedoch zugunsten 
des Erhalts der Straßenbäume. Eine Wiederherstellung der Pflasterbefestigung wäre 
auf Grund des erforderlich massiven Eingriffs in den Wurzelbereich, nur mit entspre-
chenden Baumfällungen umsetzbar. 

Wir werden weiter berichten. 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 
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